
Stadt Schöningen

Vorlagen Nr. 35/2020 vom 02.03.2020

erstellt durch: Fachbereich
Verwaltungssteuerung und Service
Bearbeiter/-in: Frau Gehlhar

an Sitzungsdatum öffentlich nicht-
öffentlich

Verwaltungsausschuss 24.03.2020 D

Rat 26. 03. 2020 a

Tagesordnungspunkt:

Anzeigepflichtige Nebentätigkeiten des Hauptverwaltungsbeamten
ab01.03.2020

PflichtfelderHaushaltsauswirkungen:
einmalige Kosten

D Kosten:

S kostenneutral bezüogen auf diese
Vorlage

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (Investition)

Produkt: Pereonalkosten

Beschlussvorschlag:

Die Anzeige gemäß § 81 Abs. 5 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) der in der
Übersicht vom 04. 02.2020 dargestellten Nebentätigkeiten des Hauptverwaltungsbeamten
werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhaltsdarstellung:

Nach § 81 Abs. 5 Niedere. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist der
Hauptverwaltungsbeamte verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des ersten
Jahres seiner Amtszeit der Vertretung mitzuteilen, welche anzeigepflichtigen
Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder diesen gleichgestellten Nebentätigkeiten und
welche auf Verlangen nach § 71 Niedere. Beamtengesetz (NBG) übernommenen
Nebentätigkeiten er zu diesem Zeitpunkt ausübt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung wird die anliegende Übersicht der von Herrn
Bürgermeister Schneider angezeigten Nebentätigkeiten dem Rat zur Kenntnis gegeben.



Eine Beratung über die Mitteilung darf nur in nicht öffentlicher Sitzung erfolgen.

Die Kommune hat gemäß § 81 Abs. 5 Satz 4 NKomVG ortsüblich bekannt zu machen,
welche Nebentätigkeiten der Hauptverwaltungsbeamte mitgeteilt hat. Die Bekanntmachung
erfolgt innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung.

Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst sind gemäß § 138 Absatz 9 NKomVG Tätigkeiten in
Organen und Gremien von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Schöningen
unmittelbar oder mittelbar, anteilig oder in sonstiger Form mitwirkt.

Die in der beiliegenden Übersicht aufgeführten Nebentätigkeiten von Herrn Bürgermeister
Schneider sind gemäß § 40 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) in Verbindung mit § 72 NBG
anzeigepflichtig.

Da die Nebentätigkeiten zum Teil unentgeltlich erfolgen bzw. die gezahlten
Aufwandsentschädigungen (Purena GmbH und Avacon AG) in der Ratssitzung am
18. 12.2007 als angemessen beschlossen worden sind, ergibt sich für den Bürgermeister
keine Ablieferungspflicht.

Anlagenverzeichnis:

Anlaae:Ubersicht über die anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten des Bürgermeisters ab
01. 03. 2020
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